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soo

z, mit bewaffneter Hand dem Gesetze b.eiznstehen,

,z so oft ich dazu g'esezmäßig aufgefodert werde,
-z Das schwöre ich bei Gott dem Allmächtigen."

Koch im »Namen der Militärcominission iegt
folgendes Gutachten vor, über welches Dringlich-
keit erklärt wird.

An den Senat.
In Erwägung, daß das Vollziehungsdirekto-

rium von sich aus nicht berechtigt sey, Preise zur
Aufmunterung freiwilliger Militärpersonen festzu-
setzen;

In Erwägung hingegen, daß die Bildung eines
Corps freiwilliger Scharfschützen auf eine bestimmte
Zeit von dem größten Nutzen seyn kann, und die
Gesezgeber sich jederzeit mit Nachdruk für alle wirk-
samen, und die Kräfte der Narion nicht schlechter-
dings übersteigenden Vertheidigungsmittel verwen-
den werden;

(Die Fortsetzung folgt.)

Litterarische Gesellschaft des Can-
tons Luzern.

Ein und dreißigste Sitzung, IZ. Sep-t.
Präsident: Koch.

Die Gesellschaft hat einen angenehmen Abend. —
Zwei junge Bürger gaben ihr Beweise ihrer Talente
und ihrer Empfindungen für das Vaterland, so

schöner Empfindungen, wie sie die Jugend hat.
Der eine, Iost Mohr, der jüngere, von Luzem,
übersendet der Gesellschaft nebst einem bescheidenen
Schreiben eine mit so vielem Fleiß als mit reinem
Geschmak bearbeitete Zeichnung zu dem vorgeschla-
genen Denkmal eines an seinen Wunden verstorbe-
nen Eliten. Die Zeichnung enthält einen Aschenkrug
in antiker Form, auf einem Gestell in demselben
Styl, auf welchem, als Sinnbild des Kriegers,
Flinte,. Säbel und Patrontasche, mit Eichcnblät-
lern durchflochten, angebracht sind. — Der andre,
Konrad Meyer zu S-Urban, von Solothurn, läßt
der Gesellschaft eine patriotische Ode vorlesen,
welche poetische Anlagen verräth; seine Muse wurde
von den Schiksalen des Vaterlandes gerührt, und
gerieth in Unwillen, daß der Hclvetier mit Kraft
ihm beiznstehen noch zögert. — Die Gesellschaft,
welche jeden Anlaß benutzen will, wo sie das ?«-
lent aufmuntern, und die heilige Flamme der Va-
terlaiîdslicbe bei der Jugend anfachen kann, be-
ichließt für beide ein Dank- und Anfmunterungs-
schreiben, und die Ehre der Sitzung.

Zu obigem Grabmal werden folgende Verse als
Inschrift, welche vielleicht ans einem Landkirchhof
nicht unpassend wäre, vorgelesen:

Hier, Schweizerjüngling, stehe stA,
Und lerne deine Pflicht; —

Geh', wenn das Vaterland es will,
Zum Kampf, und säume nicht.

Wer für das Vaterland sich weiht,
Empfängt der Nachwelt Dank,

Wenn längst in die Vergessenheit
Der Feigen Name saut;

Und trägt, in jener Welt verklärt.
Gewiß den bessern Lohn,

Als Widerstand und Furcht gewährt,
Für seine Trezr davon.

Auf, Schweizerjüngling! fasse Muth,
Zu streiten, wie Er stritt,

Der unter diesem Grabstein ruht;
Nimm seine Tugend mit k

Uebrigens nimmt die Gesellschaft zu diesem Grab»

mal einen nach den Lokalwnstänöen abgefaßten

Vorschlag der Commission an, und übertragt ihr die

ungesäumte Ausführung.
Ein Mitglied kündigt der Gesellschaft den zu

früh erfolgten Tod ches für das Landschulwftm w

verdiente» B. Wears Crauer von Luzem an, wcl-

cher den y. Herbstmonat zu St. Urban nach mzrr
kurzen Krankheit starb. Dasselbe Mitglied sw-aP
der Gesellschaft vor, das Andenken solcher Mttbm/
ger, welche sich durch gemeümüzliche Wrftammr
um das Vaterland verdient gemacht hân, m

Pflicht der Dankbarkeit, zur Erweckung der Na^
eiferung, und auch urn einem gewissen lflllcn v c'

nen unsers Herzens nach denen die wir peu I
haben genug zn thun, auf irgend eme ^'^.
der Gesellschaft zu ehren und vmpncht m a

Absicht zum Andenken des B- Vicars Crauer «aa.

siens einen kurze» Bericht über das Scyulllr
seminar, welchem er dieß Jahr m S., ri

vorgestanden, zu lesen. Die Gesellschaft hust
sen Antrag gut mit dem Zusatz e-ncs andeui

glicds, daß in der litterarischen GeseAM ^^
eigenes Protokoll gehalten werden soll, "H,we! /

die Namen solcher verstorbenen verdwnstvo-ttn

bürger sammt der kurzen Bezeichnung
dienst« auch dem spätern Andenken sollen au, o

tbahrt werden.

Aus der neulich vorgelegten Schulfrage der p ^
manenten Commission nimmt b-e Ge.echchw z

Berathung in nächster Sitzung dm ersten

als welcher praktisch sey, und sich von och ch"

schast behandeln lasse :

»Was. für einen Unterricht sollen dwim

Bürger, welche ftühzeitig ^n ^ndtvcr.e -a^ ^treten wollen, m den vssentlichm vchU.
pfangen? "
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